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Fortbildungskosten - Ausbildungskosten - Umschulungskosten 

Rz 358 

Fortbildungskosten dienen dazu, im jeweils ausgeübten Beruf auf dem Laufenden zu bleiben, 
um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Merkmal beruflicher Fortbildung ist es, dass 
sie der Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten im bisher ausgeübten Beruf dient (VwGH 
22.11.1995, 95/15/0161). Auf Grund der bis 1999 geltenden Rechtslage abzugsfähige 
Fortbildungskosten sind daher auch weiterhin abzugsfähig (ausgenommen Zweitstudium). 
Ausbildungskosten sind Aufwendungen zur Erlangung von Kenntnissen, die eine 
Berufsausübung ermöglichen. 

Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten ist nur dann gegeben, wenn ein Zusammenhang zur 
konkret ausgeübten oder einer damit verwandten Tätigkeit vorliegt. Maßgebend ist die konkrete 
Einkunftsquelle (zB konkretes Dienstverhältnis, konkrete betriebliche Tätigkeit), nicht ein früher 
erlernter Beruf oder ein abstraktes Berufsbild oder eine früher ausgeübte Tätigkeit. 
……….. 

Rz 361 

Besteht ein Zusammenhang mit der ausgeübten (verwandten) Tätigkeit, sind auch 
Aufwendungen für berufsbildende mittlere und höhere Schulen und für Fachhochschulen 
abzugsfähig. Gleiches gilt, wenn der Besuch einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule 
bzw. Fachhochschule den Teil einer umfassenden Umschulungsmaßnahme darstellt. 
Werbungskosten liegen daher ua. bei folgenden Bildungsmaßnahmen vor: 

• Fachschulen oder Handelsschulen,  
• Handelsakademien, höhere technische Lehranstalten, höhere Lehranstalten für 

wirtschaftliche Berufe einschließlich der Berufsreifeprüfung nach dem Lehrplan für diese 
Schulen sowie die diesbezüglichen Aufbaulehrgänge zur Erlangung der Reifeprüfung an einer 
berufsbildenden höheren Schule, Kollegs nach dem Schulorganisationsgesetz (seinerzeitige 
Abiturientenlehrgänge),  

• Fachhochschulen, Pädagogische Akademien, Sozialakademien, Militärakademie,  
• Universitätslehrgänge und postgraduale Studien (zB Master of Business Administration),  
• Verwaltungsakademie und Beamtenaufstiegsprüfung.  

Ob die Aus- oder Fortbildung oder die umfassende Umschulungsmaßnahme im Tagesschul-
betrieb oder in Abendkursen erfolgt, ist unmaßgeblich. 

Rz 365 

Als Werbungskosten kommen in Betracht: 

• Unmittelbare Kosten der Ausbildungs-, Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen: 
Kursgebühren, Kosten für Kursunterlagen, Skripten und Fachliteratur, Kosten des PC 
bei einer Computerausbildung (siehe auch Rz 339). Kosten der Anschaffung von Hilfsmittel 
wie zB Schreibtisch, Schreibtischlampe stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Aus- und Fortbildung oder Umschulung; sie sind daher in diesem Zusammenhang nicht 
abzugsfähig. Es können aber Arbeitsmittel gemäß § 16 Abs. 1 Z 7 EStG 1988 vorliegen, 
sofern sie unmittelbar im Rahmen der Berufsausübung verwendet werden.  

• Fahrtkosten zur Ausbildungs-, Fortbildungs- oder Umschulungsstätte in tatsächlich 
angefallenem Umfang (zB Kilometergelder), sofern diese nicht bereits durch den 
Verkehrsabsetzbetrag und ein allenfalls zustehendes Pendlerpauschale abgegolten sind 
(abzugsfähig sind daher nur Aufwendungen für zusätzliche Wegstrecken). Ggf. sind auch die 
Bestimmungen bezüglich Familienheimfahrten zu beachten.  

• Tagesgelder, sofern eine Reise im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 9 EStG 1988 vorliegt (vgl. dazu 
Ausführungen zu Rz 297 ff).  

• ……… 


